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Europa-paf<L 
Zum Schutze Europas, sowie zur Pflege der Vvohlfahrt der europä:sch8:1 

Völker und zur Förderung ein.er gerechten Ordnung und des dC'Jernden Fri.e­
dens in Europa schliessen die folgenden europäischen Staaten, welche jeder 
für sich freie und selbständige Staaten verbleiben: 

Des _. Grossc.eutsche Heich mit Bbhmen-Mäh::en und Polen, Nor­
wegen, Dänemcrk u:1d Schweden, Frankreich, Belg:s:1 und Nieder­
land, Italien, Ungarn, Slovakei und Rumänien, Kroatien, Serbien, 
Bulgarien, Griechenland und Albanien 

nachstehenden 

Pakt. 
Artikel 1. 

Es wird zwischen den europäischen Staaten ein Bünd:;J.is errichtet mit 
dem Führer des Grossdeutschen Reiches ais Bundespräsident und mit einem 

. Europäischen Kongress cIs zentrcle oberste Verbind.ungsinstanz. 
Dieses Bündnis wird den Nc::men: Europäische Völkergemebscha:"i 

führen. 
Der Europäische Kongress soll bestehen aus den Regierungschefs (bZ"."T. 

Stellvertretern der Regierungscheis) der in Betracht kommende::'l europäiscb:n 
S:aaten mit je einem oder mehrere:l Ministern ihrer Regierungen cder enee­

rer ~ierzu nach der Gesetzgebaug des be:reffenden Staates ernannten Dele­
gie~ len. 

Jeder Staat soll nicht weniger als zwei und nicht mehr als sieben -\ler­
treter im Kongress haben. 

Artikel H. 

Der Europäische Kcngress wählt einen Präsidenten und einen Vize­
präsidenten für jedes Kalenderjahr sowie einen ständigen Generalsekretär 
für die verwaltungsmässigen und ausübenden GeschäHe. Der Präsident, der 
Vizepräsident und der _Generalsekretär machen zusammen das Präsidium des 
Kongresses aus. 
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Artikel BI. 

Die betreiienden Delegationen nehmen ihre Sitze im Europäischen Kon­
gr'~ss ein als Repräsentanten vollkommen gleichberechtigter und selbständiger 
Staaten. 

Bei Entscheidungen, welche eine Abstimmu.ng notwendig machen, führen 
diS' f'.,'li~gliedstaciten je eine Stimme. Die für alle Vertrcgsrnitglieder bindende 
EEtscheidung erfolgt dutch 'Stimmenmehrheit, W'O bei Stimmengleichheit der 
Vorsi tz ende den Ausschlag gibt . 

. Jl:1ikel IV. 

Als Mitglied des Europäischen Kongresses verkehrt jeder der betreffen­
den Regie:\.mgschefs uIlmittelbar mit einander und mit dem Bundesprcsiden- . 
ten, deP-l Kongressprcsidenten und Gern Generalse:<retär. Die betreffenden 
R::·gien.:.ngschefs, bezie::-nmgsweise der Bundespräsident, der Kongresspräsi­
cent oder der GenerclseKretär entsche:den selbst welche Fragen die betreffen­
den in dieser direkten Weise aufnehmen wollen. 

Ar!ikel V. 

Der Sitz des Europäischen Kongresses soll Wien sein, sofern der Kongre~~ _ 
selbst nicht anders bestimmt. 

Der Europäische Kongress bestimmt ein Regleme;:-;.t für die Leitu:lg der 
Ge~,cb.äfte, bilcet einen Zentralaussc:::".lSS für die allgemeine Leitung der poli­
tisct?:c. Ar~eit, ein~m Orgc:nisatio::1sG'J.sscn.uss :ür die Gllge:Yleine Leitung der 
org:-::c.isatorischen Arbeit, sowie die notwendigen anderen Ausschüsse, und 
cF;c::,üsiert eir. G8neralsek:::etariat für die laufenden U:ld ausübenden Ge-' 
sc':-:ä~te. In jedem Ausschuss werden in der Regel ausser Deutschland minde­
;-,tC:.l13 vier Staaten vertreten sein. Innerhalb aller Ausschüsse führt jedes Mit­
gE'3d des Ausschusses eine Stimme. 

Artikel VII. 

Der LlIOpäische Kongress hält seine Plenarsitzungen in der Regel in 
September jedes Jahres, c1..:sse:-ordentliche Sitzungen wenn der Bundespräsident 
es hr z'Nec:c:r..ä3sig erachtet, oder wenn es von' 'Nenigstens ein drittel der Ver­
trc<;·:;r.:'.itg~i,Jdo! gewünscht wird. 

D~:m Dundo~prä3ident steht 0S zu den Kongress zu berufen, zu eröffnen 
und nach Beendigung seiner Verha:c.dlungen zu schliessen. 
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Artikel VIII. 

Zur Sicherung der Konti:lUitö:t eier Arbeit des Europäischen Kongresses und 
der notwendigeJJ. ständigen FühluJJ.gnahme in wichtigen Flctjen von ge!T:oin­
samen Interesse ernennen die Regierungschefs der betreffenden ausserhalb 
Deutschlands belegenen Staaten je einen ständigen oder zeitweiligen Ver­
treter beim Kongresse. Diese vertreten die betreffenden Regierungschefs in 
deren Abwesenheit in der Zeit zwischen den Sitzungen des Europäischen 
Kongresses. 

Artikel IX. 

Als grundzä1liches Pri::lzip für die europäische Neuordnung soll gelten. 
dass jeder europäische Stc:at vollkommene Selbständigkeit in seinen inneren 

, " _'Angelegen:heiten behält. In Bezug auf Veiteidigung, Aussenpolitik und Vlirt­
schaftsfragen soll eine zentrale Gemeinschaftsorganisation gebildet werden, 
welche die Aufgabe haben soll die Tätigkeit der betreffenden Staaten auf 
diesen Gebieten zu koordinieren. 

Jeder Staat ist verpflichtet diejenigen Gesetze und Verordnungen die nicht 
.' mit diesem Pakt in Übereinstimmung sind, auizuheben oder abzuändern. 

Die Gültigkeit von regionc:len Verträgen innerhalb der europäischen I\'eu­
,ordnu:1g z. B. zwischen den nordischen und germanischen Reichen vTi!d von 
diesem Fakt nicht berührt, müssen jedoch nicb gegen die Prinzipien d:eses 
Paktes verstossen. 

In cllen anderen als den ge:neinsamen Angelegenheiten welche in d:e­
sem Pakte festgesetzt sind oder nach den Bestimmungen dieses Paktes be­
schlossen werden, gel~en in jedem Staat dessen selbständige und besoI"ldere 
Staatsve:dassl:ng l:r~d Verwaltu::lg, die eigene Gesetzgebung und, Gerichts­
barkeit und die eigenen Institutionen. 

Artikel' X. 

Die Ausgaben. welche die Tätigkeit des Europäischen Kongresses bedin­
gen, werden Cllf die Vertragspcrtner Verteilt i:n Verhä::nis zu der Bevölkenlng 

,der betref:encen Sieaten in vollen Millionen gerechnet, überseeische Be­
sitzungen ::licht nitgerechnet. 

Der Ko::gress kann diese Quoten durch direkte Besreuen:::lg der Staats­
bürger der betreffenden Staaten ausheben und wenn nötig die Schulden durch 
Pfändung e~nt:eiben. 

F .. rtikel XL 

Z'J Verä::1den.:.ngen -dieses Ve:üages ist die Zustimmung zwei drittel der 
-Vertragsrr:itglieder erforderlich. 
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Dieser Pakt tritt sofort in Kraft 30bcld er '10:1 dem Grossdeutschen Reich 
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:-;:-",:,~ojJäische:1 S:C!cte:1 vrerden C:S VertIGG:O'.Jar:ner :rr:.it der Hatifiz:erung durch 

:.:,;:? betret:er:cie:1 Regier:.mgen C~.lto::T.::tiscl;, a:;igeno:rr:.me'1, 
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